
 
  

 

 

 Wittinsburg, 19. November 2010  
 
 
 
 
 
Einladung 
Einwohnergemeindeversammlung 
Donnerstag, 2. Dezember 2010, 20.00 Uhr im Mehrzweckraum 
 
 
Traktanden: 
 
1. Protokoll vom 2. Juni 2010 
2. Jungbürger 
3. Zuchtstiergebühren 
4. Genehmigung des Voranschlages 2011 
 Festsetzung der Steuersätze / Gebühren 
5. Der Gemeinderat informiert 
6. Verschiedenes 
 
 
  Freundlich lädt ein 
  DER GEMEINDERAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilage: Voranschlag 2011 
 
 
 
 
Öffentliche Auflage 
- Voranschlag 2011 der Einwohnergemeinde 
 
Auf der Gemeindeverwaltung während den Schalterstunden 
Montag,   13.30 bis 15.00 Uhr 
Donnerstag,  18.00 bis 19.00 Uhr 
oder nach telefonischer Voranmeldung, Tel. 062 299 11 72 
 
 



Anträge und Erläuterungen des Gemeinderates zu den Traktanden 
 
 
 
3. Zuchtstiergebühren 
 Aufgrund des seit Jahren rückläufigen Bauernbestandes, beantragt der Gemeinderat 

hiermit die seit 1974 beschlossene Zuchtstiergebühr, d.h. eine Auszahlung von CHF 
10.00 pro Stück Vieh, ab 2011 aufzuheben. 

 
 
4. Genehmigung des Voranschlages 2011 
 Festsetzung der Steuersätze / Gebühren 
 
 Der Voranschlag 2011 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 28‘150.00 auf. 
 
 Die Spezialfinanzierungen schliessen wie folgt ab: 
 Wasserversorgung  Ertragsüberschuss  CHF 5‘750.00 
 Abwasserbeseitigung Ertragsüberschuss  CHF 8‘100.00 
 Abfallbeseitigung Ertragsüberschuss  CHF 1‘050.00 
 
 Investitionsrechnung Ertrag Anschlussgebühren Wasser CHF 52‘000.00 
    Ertrag Anschlussgebühren Abwasser CHF 73‘000.00 
 
 
 Festsetzung der Steuersätze und Gebühren 
 Der Gemeinderat beantragt folgende Steuersätze und Gebühren: 
 
 57 %  der Staatssteuer für die Einkommens- und Vermögenssteuer 
 4.5 %  des Reinertrages für die Ertragssteuer 
 2.75 ‰ Kapitalsteuersatz 
 0.5 %  Feuerwehr-Ersatzsteuer vom steuerbaren Einkommen 
   Minimale Steuer CHF 70.00, maximale Steuer CHF 350.00 
   
   Hundegebühr:  Für den ersten Hund CHF 80.00 pro Haushalt und 

pro Jahr, für jeden zusätzlichen Hund 50% mehr 
pro Haushalt und Jahr. 

 
   Ölfeuerungskontrolle:  CHF 70.00 pro Heizanlage. 
 
 
   Steuerrechnung: Skonto  2 % 
    Vergütungszins  0.6  % 
    Verzugszins  5 % 
    Mahngebühr  CHF 50.00 


